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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1976

Norm

VersVG §61

Rechtssatz

Tritt der Versicherungsfall ein, weil der Versicherungsnehmer trotz dringender Gefahr die ihm möglichen, geeigneten

und zumutbaren Maßnahmen zum Schutz des versicherten Gegenstandes nicht ergri4en hat, so hat der

Versicherungsnehmer den Versicherungsfall durch dieses Unterlassen "herbeigeführt".

Veröff: VersR 1976,649
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